
322 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

29.11. 1960 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Gehalts­
gesetz 1956 abgeändert und ergänzt wird 

(4. Gehaltsgesetz-Novelle). 

Der Natüonalrat hat besch.Jossen: 

Artikel I. 

Das Geha.Jtsg,es'etz 1956, BGBL Nr. 54, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 93/1959, 
BGBL Nr. 247/1959 und BGBL Nr. 297/1959 
wird geändert wie folgt: 

1. § 3 Abs. 2 ha't zu lauten: 

,,(2) Der Monatshezug besteht aUfs dem Gehalt 
und al:lfäHigen Zulagen (Dienstalterszul.agen, 
Dienstzulagen, ErgäneJungszulag!en, Exekutiv­
dienstzulag,e, WachdiemstzU'lage, Truppendien1>t­
zu),ag,e, Fami,Ji'enzu'lagen, Teuer,ungszulagen, Er­
gänzun,gszuschläge ). 

2. § 4 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Kommt eine Kinderzulage na,ch Abs. 2 nicht 
in Betracht, so kann dem Beamt'en in berück­
s,ichtigungswül'dJigen Fällen auf Antrag für jede; 
zu seinem Haushalt gehörende und von ihm 
ganz oder teilweise erhaLtene Koind, das: das 
24. Lebensjahr noch n.icht vollendjet hat und als 
unversorgt anzusehen ist, eine Kinderzulage zu­
erkannt weriden." 

3. § 48 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Durch ein,e ühersteUu11Ig nadl den Abs. 3 
unld 5 wi:l'd der Vorrückungstermin nicht be­
rührt." 

4. § 52 Abs. 2 hat zu lauten: 

,;(2) Der Kollegienge1danteil beträgt bei Er­
füllung der vollen vom Bundesmin~lsterium für 
Untel"l'icht festgesetzten'Lehrverpflichtung das 
volle für d,ie Vorl,esungen und, übungen (Lehr­
v,eranstaltungen) des Hochschulprofessors ein­
gehende KoHegiengeld .bis zur Höhe des Ein­
tausendeinhundertfachen des einfachen KoHegien­
gddes und die Hälfte des darüber hinaus ein­
gehenden Kollegiengoeldes; er beträgt je,doch min­
destenlS das Fünfhundertfache und höchstens' das 
Ein ta usendachthundertfünfundsJebzigfache des 
einfachen KoHegiengeldes.'< 

5. § 58 Abs. 3 lit. c hat zu laut'en: 

,,(c) Arbei,tslehrerinnen an Hauptschul,en, Son­
derschul.en oder hauswinschaftlichen Berufs­
schuLen mit eLer Befähigung zum Unterricht in 
Mä,dch,enhandarbeit und Hauswirtschaft an 
Hauptschulen. " 

6. In §65 Abs. 1 haben die Gehaltsansätze der 
Verwendungsgruppe S 4 zu laut,en: 

rn der Geha1t1sstU'fe 
1 .................... . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Schi,Hing 

3400 
3525 
3650 
3775 
3900 
4150 
4400 
4650, 
4900 

7. Abs. 4 des § 68 erhähdie Bezei,chnun'g 
Abs. 5; als 1\bs. 4 wird eiiIlgefügt: 

,,(4) Bei überstellungen nach den Abs. 1 bis 3 
ist ,d~e in der höchsten Geh al tsstufe einer Ver­
wendungsgruppe verbrachte Zeit his zum Aus­
maß von vier Jahren für die Vorrückung und den 
AnfaM einer Di'enstalterszul,age anzurechnen. Di.e 
Bestimmungen der §§ 8. bils 11 sind sinngemäß 
anzu wenden." 

8. Dem § 68 wird a.1s Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Ist der jeweilige Gehalt ,in der neuen Ver­
wendungsg,ruppe niedmger als der Gehalt, der 
den Beamt:en des Schulaufsichrt:'Sldüen~tes jeweils in 
eine'r niedrigeren Verwendungs:gruppe zukommen 
würde, so gebührt dem Beamten dies Schulauf­
sid1tsd~enstes eine für di'e Bemessung des Ruhe­
genuss,es anrechenbare ErgänfZungszulage auf 
d~esen Gehalt; für die BemeslSung ,dies Ruhe­
genusses anrechenbare Zulag,en sin,d bei der Er­
mittlung der Ergänzungszulage dem Gehalt zu­
zurechnen. " 

9. Abs. 3 des § 70 erhält die Bezeichnung 
Abs. 4; als Abs. 3 wird eingefügt: 

,,(3) Bei Anwendung ,der Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 gih § 68 Abs. 4 sinngemäß." 
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10, Nach § 71 wi:rd folge~der § 71 a em­
gefügt: 

,,§ 71 a, (1) Wird ein Lehrer als Referent für 
den pädagogiscI1-psychologischen Dienst (Schule 
und Beruf) bei einer Schulaufsichtsbehörde oder 
aIs Landesjugendl'eferent oder als Volksbi1dun'gs­
refer·ent bestellt, so gebührt ihm fürdi'e Dauer 
dieser Verwendung zu s,einem Monaubezug als 
Lehrer eine Dienstzulage,di:e vom zuständigen 
Bundesministerium im Einvernehmen mit dem 
Bund'eskanzleramt u:nd ,dem Bundesminister,ium 
für Finanzen nach Maßgahe seines Aufgahen­
kreises fest,gesetzt wird, D~e Dienstzulage darf 
den Umerschliedsbetrag zwischen dem Gehalt 
(einschl,ießlich der für die Bemelssung des Ruhe­
geimsses anrech,enbaren Zulagen) und ,dem Gehalt 
(einschließlich ,der für di,e Bemessung des Ruhe­
genusses anrech'enbaren Zulagen), der dem 
Lehrer gehühren würde, wenn er zum Beamten 
des Schulaufsich,tsdienstes der entsprechenden 

Verwendungsgruppe ernannt worden wäre, nicht 
über1steigen, 

(2) Die Dienstzulage nach Abs, 1 ist für die 
B·emessung .des Ruhegenuss,es anrechenbar, wenn 
der Lehrer im Zeitpunkt der Versetzung oder 
dies ühertrittes in d.en Ruhestand seit mindestens 
einem Jahr in einler d,en Anspruch auf diese 
DielliStzulage begründenden Verwendung 'steht, 
Von d,ieser Dienstzulage und dem entsprechenden 
Tei,l der Sonderzahlung ist ,der Pensionsheitrag 
zu entrichten," 

Artikel 11. 

(1) Nach Maßgaheder folgenden Bestimmungen 
gebühren Bundesheamten, auf die das Gehalts­
gesetz 1956 anzuwenden ist, Ergänzungszuschläge 
in ,der Höhe des Unterschiedsbetrages zwi'schen 
dem Gehalt nach dem Gehaltsgesetz 1956 und 
den folgenden Beträgen: 

a) Beamte der allgemeinen V:erwaltung. 

Cehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 

Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
S 

1___ Verwendungsgruppe 

I __ E ---'---D-----'-I--c--I----==-~==__,--I_-_~_=A-__ ~ __ 
Dienstklasse I I Dienstklasse Ir _ Dienstklasse III _ 1---' -------

1220'-
1220'-
1260"-
1300'-
1340~-

1360'-
1360"-
1420'-
1480'-
1540'-

Schilling 

1460'-
1460'-
1530'-
1600'-
1670'-

b) Beamte m handwerklicher Verwendung. 

Verwendungsgruppe 

P 1 I P2 I P3 
1 

P4 I PS I 
DienstkIasse I 

Schilling 

1450'- 1405'- 1360'- 1300'- 1260'-
1450'- 1405'- 1360'- 1300'- 1260'-

. 1510'- 1465'- 1420'- 1340'''- 1300'-
1570'- 1525'- 1480'- 1380'- 1340'-
1630'- 1585'- 1540'- 1420'- 1380'-

1865'-
1865'-
1960'-
2055'-

P6 

1220'-
1220'-
1260'-
1300'-
1340'-

I P7 

1180'-

2500'-
2500'-
2620'-

I P8 

1100'-
1180'- 1100'-
1220'- 1130'-
1260'- 1160'-
1300'- 1190'-

c) Richteramtsanwärter und Hilfsrichter. _ I 
2600 S, 

e) Lehrer. 

d) Nichtständige Hochschulassistenten. 

Gehaltsstufe 

1 
2 
3 

Schilling 

2575':-
2575'-
2700'-

Gehalts-
L3 stufe 

1 1430'-
2 1430'-
3 1490'-
4 1550'.,-
S 1610'-

Verwendungsgruppe 

IL2V I L 2 HS I L2B I LI 

Schilling 

1925'- 2050'- 2150'- 2525'-
1925'- 2050'- 2150'- 2525'-
2025'- 2175'- 2275'- 2650'-
2125'- 2300'- 2400'-
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f) Zeitverpflichtete Sold'aten. 

Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 

I 
Schilling 

1220'-
1220'-
1240'-
1260'-
1280'-

(2) Dic Ergänzungszu~chläge teilen bezüglich 
des Pensionsbeitralges, der Ergänzungszulagen, des 
Todfallsbertrages und der Ruhegenußbemessungs-

3 

grundlage das rechtliche Sch~cksal des Gehaltes, 
zu dem sie gewährt werden, 

Artikel III. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1961 
i.n Kraft, 

(2) Die Bestimmungen des § 52 Abs, 2 des Ge­
haltsgesetzes 1956 in der Fas·sung des Art, I Z, 4 
s.ind erstmalig auf die Abrechnung der Kollegi.cn­
gelfdanteile für das ~intersemester 1960/61 an­
zuwenden, 

(3) Sofern in ,die'~em BUnidesges'etz nichts 
anderes be~timmt ist, ist mit s,einer Vollziehung 
jedes Bundesministerium, und zwar insoweit he­
traut, als es oberste Dienstbehörde ist, 
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Edäuternde Bemerkungen 

Der mit der Aufwärtsentwicklung ,der Wirt­
schaft verbundene Mangel an A'rbeitskräften hat 
es mit sich gebracht, daß die Staatsverwaltung 
mit ,den ,im Gehaltsgesetz 1956 festgesetzten An­
fangshezügcn der Bundeshedli,ensteten immer 
größer wer,denden Schwierigke,it'en bei der Ge­
winnung geeigneter Arbe~tskräfte gegenüber­
stand; d~e Gefahr, ,daß es heim Personal der 
öffentlichen Hand zu ei,ner negativen Auslese 
kommt, wurde immer größer, eine Eri>cheinung, 
die im Interesse einer geordn,et'en Staatsverwal-
tung vermieden werden muß. . 

Der Ausweg aUIS den aufgezeigten Schwi'erig­
keit'enbesteht in einer Erhöhung der Anfangs­
bezüge. Dabei muß oder An~chein vermieden 
werden, ,daß für bestimmte Bedienstetengruppen 
eine Gehaltsbewegung eingdeitet wird. Aus 
diesem Grunde wurden ,einerseits die B'ezugs­
ansätze abweichend von den sonst im Besoldungs­
recht der Bundesheamten übl,ichen Grundsätzen 
cI"IStellt (die Bediensteten erhalten die '~n den 
einze'lnen Verwenduugsgruppen jeweils fest­
gesetzten niedl1i.gsten Bezüge vier und nicht nur 
zwei Jahre), anderseits wur,den ni'cht die Gehalts­
amätze odir,ekt erhöht, sondem - um d·en kon­
junkturbedingten Charakter der Regelung zu 
betonen -durch sogenan,nte "Ergän'zungszu­
sch.Jäge" auf di!e erforo·erliche Höhe gebracht. 

Die Kosten der Regelung der Anfangshezüge 
betragen für Bundesbeamte, Vertragsbedienstete 
des Bundeis, Bundeshahnhedienstete und Bundes­
forstbedienstete jährEch etwa 200 Millionen Schil­
ling. Für Bedeck'ung di'eser Mehrkosten ist ·im 
En twurf des Bundcsfinanzgesetzes 1961 bei Ka­
pitel 30 a vOl1gcsorgt. 

Gleichz'eitig mit dieser R,egelung werden e·inige 
Bestimmungen der Ahschnitte T, V, VI und VII 
des Gehaltsgesetzes 1956 geändert. Bezüglich 
dieser Änderungen ilSt zu bemerken: 

Zu Artikel 1_ Z. 1: 

Di'e Einfügung der Ergänzungszuschläge im § 3 
Abs. 2 entspricht der Regelung des Art. 11. 

Zu Artikel ~ Z. 2: 

Wähflend di,e Kinderz'U'lage für eigene Kinder 
bis zur VoUendungdes 24. Lehensjahres de's 
Kindes gewährt werden kann, war di,e Ge­
währung der Kinderzulage .nach § 4 Abs. 4 bisher 
auf Kinder heschränkt, die ,das 21. Lebensjahr' 
nod1 n~cht voHendet haben. Durch die Änldlerung 
des ,erst'en Satzes des Abs. 4 wird dJie Möglichkeit 
geschaffen, ,dem Beamten aiUch für ,die im § 4 
Abs. 4 angeführten ni,cht eigenen Kinder ,die Kin­
derzulnge b[,s zur VolJendun:g ,dies 24. Lebens­
jahre's ,des Kindes zu gewähr,en. 

Zu Artikel I Z. 3: 

Die Albs. 3, 4 und 5 .des § 48 t"ege1ndie heso.J­
dungsrechtl~che Einsotufung bei ,der Ernennung 
nichtständiger Hochschulassilstenten zu stänldigen 
Hochsch,ulassistenten (Albs. 3), von Hochsd1ul­
assistent;en zu a. o. Homschulprofessoren (Abs. 4) 
urild von a. o. HochsdmlprofeSISoren zu o. Hoch- . 
schul professoren (Abs. 5). Währ.end s1ch bei 
üherstel1ungen nach ,den Abs. 3 und 5 di,e be­
soldungsr.echttliche Stellung nach der in de,r bis­
herigen Verwendung anrechenbaren Dienstzeit 
richtet, ist die besoldungsrechtliche Stellung bei 
einer Ernennung nach Abs. 4 von der Dauer der 
Tätigkeit als Hochschuldozent abhängig. Da sic..h 
die besoldungsrechtliche Stellung in d~esen letz­
teren Fällen nicht nach der bisherigen Dienstzeit 
richtet, ist Abs. 6 auch hinsichtlich des Vor­
rückungstermines in Fällen der Ernennung nach 
Albs. 4 nid1't anzuwenden. Die vorliegende Än­
derung stellt dies auch im Gesetzeswortlaut klar. 

Zu Artikel I Z. 4: 

Das stetige Anstc,igen der Hörerzahlen an den 
österreichilschen Hod1Schulen hatdiie Folge ge­
zeitigt, ·daß die Unterschiede in der Höhe des 
KoUegiengddanteiles zwischen den einzelnen 
Hochschulprofessoren, die stich aus der Anzahl 
ihrer Hörer ergaben, wegen der ß.egrenzung 
di,eses Ko'llegieng.eldanteiles wegfiden. Diese Folge 
betraf besonders d,i,e Hochsdmlprofessoren, bei 
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denen d~e Hörerzah1en am Istärksten angestiegen 
sind. Durch eine Erhöhung des KolJegiengdd­
maximums soll dieser Entwicklung entgegen­
gewirkt werden. 

Zu Artikel I Z. 5: 

An den hauswirtschaftlichen ß.erufsschulen in 
Vorarlherg werden wegen des Mangels geeigneter 
Lehrerinnen der Verwendungsgruppen L 2 zum 
Teil auch Arbeitslehrerinnen der Verwen'dungs­
gruppe L 3 verwendet, für die kein,e Dienstzulage 
vorgesehen iBt, obwohl ihre Verwerudung jener 
an einer Hauptschule gleichwertilg ilst. Durch die 
vorliegende Neufassung wird auch diesen Lehre­
rinnen' die Dienstzulage für Arbeitslehrerinnen 
an Hauptschulen zuerkannt. Hiedurch faHen d~e 
ArbeitsIehrerinnen der Verwendungs gruppe L 3 
an hauswir-t·schaftliichen Berufsschulen automatisch 
auch unter die Bestimmungen ,der §§ 58 kbs. 5, 
59 Abs. 4 u.nd 60 Ahs. 2 des Gehaltsg'esetzes 1956. 

Zu Artikel I Z. 6: 

Die bisherigen Gehaltsansätze für ,dlie Beamten 
des Schuhufsichtsdien'Stes der Verwendungs­
gruppe S 4 gingen von der Erwägung aus, daß 
diese Beamten des Schulaufsichtsdienstes aUiS der 
Verwendungsgruppe L 3 hervorgehen u.nd bei 
ihrer Ernennung Bezüge erhalten sol[en, dLe etwa 
den Bezügen der nächsthöheren Verwendungs­
gruppe der Lehrer (L 2 V) entsprechen. Nunmehr 
zeigt sich, d:lß ein großer Teill di,eser Beamten 
des Schulaufsich.tsdienstes hei der Ernennung die 
Reif.eprüfung ,einer mitderen Lehranls<talt auf­
weist od'er übungskindergärtnerin ,der Verwen­
dungsgruppe L 2 V war. Da damit ~hre Aus-

gangsV'erwendungsgruppe der Verwendungs­
gruppe L 2 V entspricht, ist ,e's no'twerudlig, zur 
Aufrechterhaltung eines entsprechende,n Steige­
rungsverhältni1sses die Gehaltsansätze der Ver­
weruduuglsgruppe S 4 an die GehaLtsansätze der 
Verwendungsgruppe L 2 HS anzunähern. 

Zu Artikel I Z. 7, 8 und 9: 

Die Einführung dies,er Bestimmungen dient der 
volLen AngIei'chung der überste1lmngsbes'timmun­
gen :der Beamten des Schulauhichts(Ee.us'tes an 
die Best,immungen der §§ 62 bis 64. 

Zu Artikel I Z. 10: 

Durch di'e im § 71 a vorg,esehene Drenstzulage 
soll die Möglichkeit g,eschaffen werden, den 
Lehrern, die mit der Funktion eines Land:es­
jugendreferenten oder VolkJ~bi1dl.mgsreferenten 
oder mit der Leitung des Referates "Schule und 
Beruf" betraut werden, für ihre erhöhte Ver­
antwortung und stärkere Ina11isprruchnahme ein 
besoldungsmäß~ges Äquivalent zu b~eten. 

Zu Artikel 11: 

Auf die einleitenden Ausführ.ungen üher die 
Notwendigkeit der Erhöhung der Anfangshezüge 
wi,rd hing,ewiesen. 

Zu Artikel III: 

Durch Abs. 2 wird klargesteHt, daß die neue 
Regelung des Kol1egiengeI.d<tntei'Ies auf das ge­
samte im Wintersemester 1960/61 eingehende 
Kollegiengeld anzuwenden ist. 

Im übriJgen enthält dielsei' Artikd den Wi,rk­
samkeitshegvnn und die VollzugskliauseJ. 
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4. Gehaltsgesetz-Novelle 
. Gegenüberstellung 

Bisheriger Text 

§ 3. (2) Der Monatsbezug hesteht aus dem Ge­
halt unld allfälligen Zulagen (Dienstalterszulage, 
Dienstzulagen, Ergänzungszulage, Exekutivdienst­
zulage, Wachdienstzulage, TruppendienstzuIaße, 
Familienzulagen, Teuerungszulalgen), 

§ 4. (4) Kommt eine KilnderzU'lag,e nQd1 Abs, 2 
nicht ,in Betracht, so kann dem Beamten in be­
rücks,ichtigungswürdigen FäHen auf Antrag für 
jedes zu seiruem Haushal,t gehör,ende und von ihm 
ganz oder ·teilweise erhaltene Kind, das das 
21. Lehensjahr noch mcht volJerud~t hat und als 
unversorgt anzusehen ist, eine Kindeirzulage zu­
erkannt werden, 

§ 48. (6) Durch eine Überst,ellung nach den 
Abs. 3 hils 5 wird der Vorrückungstermin nrch,t 
berührt, 

§ '52. (2) Der Ko1legiengelidianteil beläuft slich 
bei Erfüllung der vollen vom Burudesmini,sterium 
für Un>tenicht festgesetz~en Lehrv,erpflichtung 
auf .den volLen Betrag des für die Vorlesungen 
und Ühungen (Lehrverarustaltungen) des Hoch­
schulprofessors eingehenden KollegiengeLdes biJs 
zur Höhe des 5iebenhundertfachen d~s einfachm 
Kollegien!?,'eLdes und auf die Hälfüe des darüber 
hinaus e1ngehenden Betrages; er beträgt jedoch 
mindestens das Dreihundertfünfzigfache und 
höchstens das Eintausend:zweihundem.fa,ch,e des 
einfachen KollegiengeMes. 

§ 58. (3) lit, c: 
c) Arbeitslehrerinnen an Hauptschulen oder 

50ndersch'ulen mit der Befähigung zum 
Unter,richt in Mäd'chenharudarbeit unld 
Hauswirtschaft an Hauptschulen. 

§ 65. (1) ..... 

Neuer T,ext 

§ 3. (2) Der Monatsbezug besteht aus dem Ge­
halt und allfälligen Zulagen (Dienstalterszulagen, 
Dienstzulagen, Ergänzungszulagen, Exekutiv­
dienstzulage, Wachdienstzulage, Truppendienst­
zulage, Familienzulagen, Teuerungszulagen, E r­
g ä n z u n g s z u s chi ä g e). 

§ 4. (4) Kommt ,eine Kinderzu1age lla,ch Abs. 2 
11icht >in Betra,cht, so kann dem Beamten in he­
rücks,ichtigungswürdigen FäHen auf Antrag für 
jedes zu seinem HaushaLt gehönmde u11d von ihm 
ganz oder teilweise erhaltene Kind, das das 
24. Lebens,jahr noch nicht vollendet hat und a1s 
unversoIgt anzusehen i'st, eilne Kinderzula.ge zu­
erkannt werden. 

§ 48. (6) Durch ,ein,e Überstellung nach den 
A:bs. 3 und 5 wil"d ,der Vor.rüclmngstermin nicht 
berührt. 

§ 52. (2) Der Kollegiengeldanteil beträgt 
bei Erfülliung der vollen vom Bundesmini'sterium 
für Unrte'rricht festg,esetzren Lehrv,erpflichtung 
das volle für ,die Vorlesungen. und Übungen 
(Lehrveranstahungen) des Hochschulprofessors 
eingehende KoHeg,iengdd bis zur Höhe des Ein­
tausendeinhundertfachendes einfachen Kohlegien­
gddes UIl!d ,die Hälfte dels, darüher hinaus ein­
gehenden KoLlegienge1desj er beträgt jedoch 
mi11destens da,s Fünfhundertfache und höchstens 
das Eintausendachthundertfünfundsiebzigfache des 
einfa.chen Kollegiengeldes, 

§ 58. (3) lit. c: 
c) Arbeits}ehrerinnen an: HauptschuLen:, 50n­

ders.chu!.en oder hauswirtschaftlichen Berufs­
schulen mrt der Befähigung zum Unt,erricht 
i11 MädchenhandaI4belit u11d Hauswirtschaft 
an Hauptschulen, 

Verwendungsgruppe S 4 
in der 

Gehaltsstufe bisher neu 

Schilling 

1 3000'- 3400'-
2 3100'- 3525'-
3 3200'- 3650'-
4 3300'- 3775'-
5 3400'- 3900'-
6 3600'- 4150'-
7 3800'- 4400'-
8 4000'- 4650'-
9 4200'- 4900'-
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